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iIrühmoderner Staatlichkeit
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oligang Sommer

Diese Themaformulierung SC  1e sich bewulst TE zentrale Fragestel-
Jung der gegenwartigen Frühneuzeitforschung Damiıt soll CeUHIC WEeTI-

den, dafs die kirchen- un! theologiegeschichtliche Forschung WE utheri-
schen rthodoxie die Zusammenarbeit und sinnvolle Erganzung mıiıt der all-
gemeinhistorischen, besonders sozialgeschichtlichen Forschung Z irühen
Neuzeit wünscht un erstreb:t. Has ema “HO1IDIEAdIEEFr: fordert Ja eiıne sSol-
che interdisziplinare Zusammenarbeit geradezu heraus! In der gegenwartı-
SCH historischen Frühneuzeitforschung findet die evangelische Pfarrerschait
als C146 SOozlalgruppe ıIn der rühmodernen, bürgerlichen Ständegesell-
schalit verstärktes Interesse.‘ Has zeigen VOL em die Arbeiten der Frühneu-
zeithistorikerin Luise Schorn-Schütte* SOWI1E die HEeHCIeCH:; umfangreichen

Vortrag aut dem Ersten Wittenberger Symposium ZuUur Iutherischen rthodoxıie,
Lutherhalle Wittenberg, Dezember 1994 Fur die Veröffentlichung wurde mıiıt ÄNn-
merkungen versehen.

den Kongreßbericht Om Schorn-Schüutte über Zzwel agu 1n TD 9  ©
Je% TAHUEaT 1995, 89972

Schorn-Schütte, Prediger protestantischen Höfen der Frühneuzeit Zur poli-
ıschen un sozilalen Stellung einer bürgerlichen Führungsgruppe in der höfi-
schen Gesellschaft des Jahrhunderts, dargestellt Beispiel VOoO  - essen-Kassel,
Hessen-Darmstadt un Braunschweig-Wolfenbüttel, In Schilling/ H. Diedericks
(Hgg.) Städtische FEliten ın Deutschland un den Niederlanden VO 16719 ahrhun-
dert, öln/Wien 1985, TTT Ihre Habilitationsschrift miıt dem Titel „Evangelische
Pfarrer 1ın der ruhneuzeıt. Deren Anteil der Entfaltung frühmoderner Staatlichkeit
un Gesellschaft“ befindet siıch gegenwärtig 1mM Druck Dıiese tudien eisplie des
Furstentums Braunschweig-Wolfenbüttel, der Landgra{fschaft essen-Kassel und der
Stadt Braunschweig VO der des bis ZU Ende des ahrhunderts sind TÜr
die kirchen- und theologiegeschichtliche Erforschung der lutherischen rthodoxie
aulserordentlich fruchtbar und anregend. uch au{t verschiedene Hofprediger wird 1n
dieser Arbeit eingegangen, die durch die Zusammenschau zweler konftfessionell unfer-
schiedlicher Territorien mıiıt Einschluls der Braunschweig die soziale und politi-
sche Rolle der Geistlichkeit 1m Zeıiıtraum der Frühneuzeit vergleichend in den
Blick bekommt.
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predigtgeschichtlichen Untersuchungen AdUuUus$s der Schule VO  - Hans-Christoph
Rublack.?

Dieser sozlalhistorisch orlentlierten Zuwendung ZUTLr Geschichte der
evangelischen Geistlichkeit In der Irühen Neuzeıit stehen VO seıten der kir-
chen- un! theologiegeschichtlichen Forschung I11U weniıge Untersuchun-
BCNMN gegenüber.“* Wenn die Zeit der altprotestantischen Orthodoxie DZW. die
Zeıt der Konfessionalisierung” OIllenDar angsam wieder In der Jungsten KItr-
chen- un theologiegeschichtlichen SOWI1E systematisch-theologischen FOT-
schung Anziehungskraft gewiınnen scheint,® annn hoffentlic
demnächst dem wichtigen Dialog zwischen Sozlalgeschichte und Kır-
chen- ‚5E Theologiegeschichte In der Eriorschung der Irühen Neuzeıit
kommen.‘

Was die lutherischen Ho{fprediger In der Iruüuhen Neuzeit en mu
Ja och iImMmMer däas Fehlen ihrer Geschichte konstatiert werden.® Angesichts
der großen Bedeutung der Hofprediger für das kirchliche un! politische
Leben der Irühneuzeitlichen Staaten 1mM und ahrhundert 1st dies
eiINE erstaunliche, bedauerliche Tatsache. DIie kirchen- und theologiege-
schichtliche Forschung hat das Thema Hoifprediger se1lt langem völlig dUus$s-

geSPaTIT, Wds$ schon die einschlägigen Lexika zeigen. och die RGG In

Vgl Hagenmaler, Predigt und Policey. Der gesellschaftspolitische Diskurs ZWI1-
schen Kirche und Obrigkeit 1n Ulm 639 Nomaos Universitätsschriften: escCNıch-
Fe:; 1 aden-Baden 1989; Haag, Predigt un Gesellschaft Dıie lutherisched
doxie In UlmBVeröffentlichungen des Instituts IUr europäische Geschichte
Ma1ınz, Abteilung Religionsgeschichte, 145, Maınz 1992 P Theologie und
Alltag. TE un: Leben 1n den Predigten der übinger Theologen 15 50—1 /50U, Spatmıit-
elalter un: Reformation. Neue Reihe „ übingen 1993

Vgl den Sammelband DIie lutherische Kon({essionalisierung In Deutschland Hg
VO  - Hans-Christoph Rublack (Schriften des ereıns Tür Reformationsgeschichte L97);
Guüterslioh 1992; Blaufulßs, Johannes Saubert (  2-1  ), Fränkische Lebensbilder,

1991, 123-—-140; Ders.. Der eologe Johann Friedrich ayer (  0—1  )
Fromme Orthodoxie und Gelehrsamkeit 1ım Luthertum, 1n Pommern ıIn der Frühen
euzel1llt. Lıteratur un Kultur In und Regıon. Hg VOoO  = Kühlmann un:

Langer, übingen 1994, 319347
Vgl allmann, Lutherische Kon({essionalisierung eın Überblick, In DIie e-

rische Konfessionalisierung 1n Deutschland (Anm 4) 2353
den In Anm genanntien Sammelband SOWI1E Baur, Lutherisches Christen-

tum 1mM konfessionellen Zeitalter eın Vorschlag ZUL Orlentierung un Verständigung,
1n 1NSIC un!: Glaube, 2 Goöttingen 1994, 5L 15

Das 5Symposium „Evangelische Geistlichkeit iın der Tuhneuzeılt Ihr Beitrag ZUTr:

Entfaltung Iruhmoderner Staatlichkeit und Gesellschaft“ In der erner-Reimers-Stif-
LUuNg, Bad Homburg September 1990, War eın hoffnungsvoller Aulftakt (Leitung

Schorn-Schütte und parn) DIie In Anm genannten Werke werden VO  — seıten
der theologiegeschichtlichen Forschung holifentlich noch ausführlich reflektiert. Vgl
meine Rezension Hagenmatler, 1ın Zeitschriftt für bayerische Kirchengeschichte 61
1992), 206-—-209 Steiger, Rezension der Untersuchung VO  — NM 1ın TALZ
119 J0 NrT. 6, 5295372 und Mattılas, 1n PuN, 1994 226243

Vgl allmann, Philipp Spener, 1n Gestalten der Kirchengeschichte, Hg
VO  - reschat, d Stuttgart 1982, 205—-223, 219
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schweigt die 1ı1ftla-der un!: Auflage einen Artikel „Hofprediger
c uch die IRE Oder garl das KL en keinen Artikel „Hofprediger“.
Abgesehen VO  H einzelnen wenigen Auf{sätzen und Untersuchungen AduUus$s

HCHCFEX Zeit!“ sind WIT iImmer och aul die alteren, wen1g zuverlässigen,
mels biographisch ausgerichteten Arbeiten AuUs dem un: ahrhun-
dert angewlesen, WI1e€e 7 . B die „Annales Ecclesiasticı“ des Johann Andreas
Gleich‘!! oder die „Geschichte der saächsischen Oberhofprediger“ VO  — Gu-
STaV Ludwig Zeißler!? und die historischen Arbeiten VOIl August Tholuck.!>

Fur die Geschichte der reiormlerten Hofprediger 1st die Forschungslage
wesentlich gunstiger, da für die Hofprediger In Brandenburg-Preulsen 1mM

un! ahrhundert die einschlägige Monographie VO  — Rudol{f VOIN

Thadden vorliegt, die den charakteristischen Untertitel rag .Eim Beıtrag
Z1411. Geschichte der absolutistischen Staatsgesellschaft In Brandenburg-
Preußen.  L4 Vergleicht INa diese, wesentlich aut die Berliner Hofprediger
se1t 1613 konzentrierte Untersuchung VO  3 ens mıiıt den kursächsı1-
schen Oberhoipredigern 1ın Dresden, weit s1e ulls mangels einer ähn!li-
chen, csehr wünschenden Arbeit zugänglg sind, !” ware CS TÜr den CI-

sten 1K kaum zweilelhalit, auftl welcher Seılite VO eiINemM Beitrag ZUr Ent-
laltung irüuhmoderner Staatlichkeit und Gesellschaft 1m eigentlichen Sinn
gesprochen werden AD Angesichts der besonderen Lage des Calvinismus
In Brandenburg-Preulßen eten VOL em die Hofprediger den eistli-
chen ern der calvinistischen Gesellschaft, un S1€E aTremn In ihrer

Drews, Art Hofprediger, RGG}, LIL, 1L00—-102; olilmann, AT Hof{fpredi-
gCrT, RGG* H; 1985

H.- HertrampTf, Hoe [0)81 Hoöenegg sächsischer Oberhofprediger 3-1
ın Herbergen der Christenheit. Jahrbuch für deutsche Kirchengeschichte 1969, Berlin
1970, 129-—-148; 5SoOommer, Gottesfurcht un! Fürstenherrschaft. Das Verständnis der
Obrigkeıit 1ın Predigten VO.  — Justus Gesen1us und Michael alther, 1n PuN 6, 1930, 3 3—
E DEerS.; Obrigkeits- und Sozialkritik In lutherischen Regentenpredigten des Iruhen

Jahrhunderts, 1n Welzig Hrsg.) Predigt un: sozilale Wirklichkei eıtrage SE

Erforschung der Predigtliteratur (Daphnis, 10), Amsterdam 1981, 113-—-140; Ders.,
Gottesfiurcht un: Fürstenherrschaflt. tudien ZUM Obrigkeitsverständnis Johannts
und lutherischer Hofprediger ZUrr Zeıt der altprotestantischen rthodoxie (Forschun-
gCnHnN ZUrLr Kirchen- un Dogmengeschichte, 41), Göttingen 1985

11 Gleich, Annales ecclesiastıcı, der Gründliche Nachrichten der Reforma-
tiıons-Historie, Chur=SächS. Albertinischer LinlieDie Stellung lutherischer Hofprediger  315  u99  /  so schweigt die 3. Aufla-  der 1. und 2. Auflage einen Artikel „Hofprediger  ge. Auch die TRE oder gar das EKL haben keinen Artikel „Hofprediger“.  Abgesehen von einzelnen wenigen Aufsätzen und Untersuchungen aus  neuerer Zeit!® , sind wir immer noch auf die älteren, wenig zuverlässigen,  meist biographisch ausgerichteten Arbeiten aus dem 18. und 19. Jahrhun-  dert angewiesen, wie z.B. die „Annales Ecclesiastici“ des Johann Andreas  Gleich!! oder die „Geschichte der sächsischen Oberhofprediger“ von Gu-  stav Ludwig Zeißler!? und die historischen Arbeiten von August Tholuck.'?  Für die Geschichte der reformierten Hofprediger ist die Forschungslage  wesentlich günstiger, da für die Hofprediger in Brandenburg-Preußen im  17. und 18. Jahrhundert die einschlägige Monographie von Rudolf von  Thadden vorliegt, die den charakteristischen Untertitel trägt: „Ein Beitrag  zur Geschichte der absolutistischen Staatsgesellschaft in Brandenburg-  Preußen.“14 Vergleicht man diese, wesentlich auf die Berliner Hofprediger  seit 1613 konzentrierte Untersuchung von Thaddens mit den kursächsi-  schen Oberhofpredigern in Dresden, so weit sie uns mangels einer ähnli-  chen, sehr zu wünschenden Arbeit zugängig sind,!” so wäre es für den er-  sten Blick kaum zweifelhaft, auf welcher Seite von einem Beitrag zur Ent-  faltung frühmoderner Staatlichkeit und Gesellschaft im eigentlichen Sinn  gesprochen werden kann. Angesichts der besonderen Lage des Calvinismus  in Brandenburg-Preußen bildeten vor allem die Hofprediger den geistli-  chen Kern der neuen calvinistischen Gesellschaft, und sie waren in ihrer  9 P. Drews, Art. Hofprediger, RGG!, Bd. III, 100-102; K. Hoffmann, Art. Hofpredi-  ger, RGG?, Bd. II, 1985 f.  10 H,-D. Hertrampf, Höe von Höenegg — sächsischer Oberhofprediger 1613-1645,  in: Herbergen der Christenheit. Jahrbuch für deutsche Kirchengeschichte 1969, Berlin  1970, 129-148; W. Sommer, Gottesfurcht und Fürstenherrschaft. Das Verständnis der  Obrigkeit in Predigten von Justus Gesenius und Michael Walther, in: PuN 6, 1980, 33—  51; Ders., Obrigkeits- und Sozialkritik in lutherischen Regentenpredigten des frühen  17. Jahrhunderts, in: W. Welzig (Hrsg.), Predigt und soziale Wirklichkeit. Beiträge zur  Erforschung der Predigtliteratur (Daphnis, Bd. 10), Amsterdam 1981, 113-140; Ders.,  Gottesfurcht und Fürstenherrschaft. Studien zum Obrigkeitsverständnis Johann Arndts  und lutherischer Hofprediger zur Zeit der altprotestantischen Orthodoxie (Forschun-  gen zur Kirchen- und Dogmengeschichte, Bd. 41), Göttingen 1988.  11 J. A, Gleich, Annales ecclesiastici, oder Gründliche Nachrichten der Reforma-  tions-Historie, Chur=Sächß. Albertinischer Linie ..., Bd. 1, Dresden und Leipzig 1730.  12 G, L. Zeißler, Geschichte der sächsischen Oberhofprediger und deren Vorgänger  in gleicher Stellung von der Reformation an bis auf die gegenwärtige Zeit, Leipzig 1856.  13 A, Tholuck, Der Geist der lutherischen Theologen Wittenbergs im Verlaufe des  17. Jahrhunderts, Hamburg und Gotha 1852; Ders., Lebenszeugen der lutherischen  Kirche aus allen Ständen vor und während der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, Berlin  1859; Ders., Das akademische Leben des 17. Jahrhunderts, Vorgeschichte des Rationa-  lismus I, Halle 1853/54 und Das kirchliche Leben des 17. Jahrhunderts, Vorgeschichte  des Rationalismus I, Berlin 1861/62.  14 R_ von Thadden, Die brandenburgisch-preußischen Hofprediger, Berlin 1959.  15 Ein verheißungsvoller Auftakt liegt jetzt vor: J. Hahn, Zeitgeschehen im Spiegel  der lütherisch-orthodoxen Predigt nach dem Dreißigjährigen Krieg — dargestellt am  Beispiel des kursächsischen Oberhofpredigers Martin Geier. Diss. theol. evang.  (masch.), Leipzig 1990.E: Dresden un Leipzig 1730

Zeilsler, Geschichte der sächsischen Oberhofprediger un deren Vorganger
In gleicher tellung VO  S der Reformatıon bis auf die gegenwartıge Zeıt, Le1ipzıig 1856

13 Tholuck, Der €e1s der lutherischen Theologen Wittenbergs 1ımM Verlauftfe des
ahrhunderts, Hamburg un 1852; Hers; Lebenszeugen der Iutherischen

Kirche aus en tänden VOI un während der Zeıt des Dreißigjährigen Krieges, Berlin
1859; Ders., as akademische Leben des Jahrhunderts, Vorgeschichte des Ratıona-
lismus L, Halle 853/54 und Das kirchliche Leben des Jahrhunderts, Vorgeschichte
des Rationalismus H. Berlin 861/62

Vo  - Thadden, Die brandenburgisch-preußischen Hofprediger, Berlin 1959
15 Eın verheißungsvoller Aultakt legJetz VOT. Hahn, Zeitgeschehen 1mM Spiegel

der lutherisch-orthodoxen Predigt nach dem Dreißigjährigen rlieg dargestellt
eispie des kursächsischen Oberhofpredigers artın GeIler. Diss. theol evang.
masch.), Leipzig 1990
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ellung un! In ihrem Amt, dessen Staatsverfallenheit S1E OllenDar nicht
allzu bedrückend mpfanden, In em Maße der Staatsrason verpilichtet.
eiche wichtige die Ho{fprediger schon In der Politik des Grofßen Kur-
Uursten spielten, hat VO  H Thadden eutlic gemacht, indem die Motive
IUr seıInNn Ziel au{fzeigt, das Land mıiıt Hoi{ipredigerstellen überzie-
hen.!® Nur auf diesem Wege konnte der reiormierte Herrscher seiner Kır-
che ihrer reichsrechtlichen Anerkennung 1648 eINeEe feste OS1L10N 1mM
Lande verschalien Das egenüber der sehr unterschiedlichen Geschichte
der Berliner un: der Dresdner Hoiprediger 1mM ahrhundert bietet Je-
doch wenıi1g 12 kon{fessionsspezifischen Argumentationen. Diıie CHNSC
Bindung der reiformierten Hoifprediger das Herrscherhaus Wal zunächst
IN hre völlige Fremdheit gegenüber der einheimischen Kirchenord-
NUN$ bestimmt, die VO  w dem tieigreifenden andel herrührte, den die
Konversion des Kurfürsten Johann Sigismund 1MmM Jahre 1613 darstellt In
Brandenburg gab keinen 5SOsS Philippismus, der W1€e In Anhalt Oder Hes-
SC  — den Boden für den Übergang ZU Calvinismus vorbereiten konnte.
Hıer herrschte vielmehr bis 161 eın/konkordistisches Luthertum,
un! WI1€E 1n den anderen Iutherischen Terriıtorien wurde die Kirchenpolitik
wesentlich VO  = den lutherischen Hoiftheologen Johannes gricola un An-
dreas Musculus bestimmt.!/

Fur die Fragen ach den ıIn der :1LAf nicht unerheblichen Unterschieden In
der Wirksamkeit lutherischer un! reiormierter Hofprediger VOT em 1mM
Verständnis des landesherrlichen Kirchenregiments wird INa  e viel eher
die Situation In Kursachsen Kurfürst Christian nde des

Jahrhunderts In den 1E nehmen mMuUussen uch die Gegenüberstel-
lJung des calvinistischen Hofpredigers Paul eın In Hessen-Kassel mıt dem
orthodox-Ilutherischen Basilius Sattler In Braunschweig-Wolienbütte

interessanten Differenzierungen, WI1e die Untersuchung VO Luilise
Schorn-Schütte au{fgezeigt hat.!8®

Dıe Hoftheologen der Irühen Neuzeit kommen amtergeschichtlich VO  -
dem mittelalterlichen „capellanus“ DZW. dem „Caplanus 3UlCUS“ her.!? Als
„Hofkapläne“ DZWwW „Ho{fbeichtväter“ wirken S1€ auch den katholischen
Höfen weıter, diese tellen VOTL em VO  u Jesulten besetzt sind, die In
der kirc  ıchen Hierarchie des betreifenden Landes keine Funktion hatten.
In eıgenen Kapiteln vereinigt, deren Spitze ein Dekan Ooder Propst steht,
unterstanden S1E jedoch der Oberaulsicht des papstlichen tuhles Nur

den protestantischen Höfen wurden die Hoftheologen „HofIprediger“ Be-
e1Nn Titel; der das evangelische Bekenntnis gebunden Wal und

außer In Deutschland 11UTLE och In Holland und Skandinavien vorkommt.
Der Hauptinhalt ihres INTtes WarTr die Wortverkündigung un: Sakra-

rnentsverwaltung 1mM Rahmen der fürstlichen Familie un: der Ho{fgesell-
schaft Darüber hinaus arec S1Ce aber auch für die Gottesdienste zuständig,

AaOQO.,
Vgl Koch, Andreas Musculus und die Konf{essionalisierung 1mM Luthertum, 1n

DIie lutherische Konf{essionalisierung In Deutschland, aaQO., 25()—=- H{}
18 Prediger protestantischen Oien der Frühneuzeit (S Anm 23

VOI Thadden Dıe brandenburgisch-preußischen Hofprediger, ff
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die hel en Oölfentlichene des Iiruüuhneuzeitlichen Staates abgehalten
wurden, WI1e Landtagseröilinungen un -beschlielsungen, Gedenktage, Hul-
igungen beim Regilerungsantrıitt eiINes Herrschers Oder bei Begräb-
Nnıssen Gerade diese andtags-, Huldigungs- un! Regentenpredigten, A
auch die Leichenpredigten der Hofprediger bieten die Möglichkei eiINES
reichhaltigen Einblicks In das politische, kirchliche und sozlale Leben des
fruhneuzeitlichen Territorilalstaates. Der me1st bel der Einstellung eiINeES

Hofpredigers geiorderte und gewährte Ireie Zugang AA Fursten
Wal mıt der Funktion eines geistlichen und politischen Ratgebers verbun-
den, eiInNne Au{fgabe, die den verschiedenen Höfifen Je ach Persönlichkeit
der Regenten und Theologen un: der geschichtlichen Konstellationen
recht unterschiedliche Gestalt annehmen konnte. Unabhängig VO  — diesen
Unterschieden wird — aber insgesamt für die Geschichte der utherI1-
schen Hofprediger 1mM Jahrhundert VOo einem charakteristischen Wan-
del gerade dieser Funktion der Hofprediger ach dem Dreils$igjährigen Krieg
sprechen mMuUssen on 1Im Jahrhundert gelangten die Hofprediger bei
den mannigfaltigen Schwierigkeiten 1mM Aufbau DZW. Konsolidierungspro-
zeilß der Landeskirchen erheblıchem kirchenpolitischen Einfiluls Das
Hofpredigeramt den protestantischen Fürstenh6ien entwickelte sich
einem maßßgeblichen kirc  ichen Leıtungsamt, dals das pastorale Wirken

Hof un!: In der Ho{fgesellschaft 1LUTr eiINeE der vielfältigen Tätigkeiten dar-
stellt, die die Hofprediger auszuführen hatten. Oft S1€ 1n Personal-
unıon zugleic. auch Generalsuperintendenten, Zz7.B den kleineren
lutherischen Fürstenhöfen WI1e In Gotha oder Ansbach, “° aber auch 1m Fur-
tentLum Braunschweig-Wolfenbüttel.*‘ Man wird insgesamt die erallge-
meinerung dürien, dals dort, diese Verbindung nicht bestand, die
Bedeutung des Hofpredigers erheblich hinter der des Generalsuperinten-
denten zurückstand, 7.B ın Braunschweig-Lüneburg SA Zeıt Johann
Arndts** oder In Coburg ZUr Zeıt des Rektors Casımırlanum, Johann
Matthäus Meyfart.“*

Am bedeutendsten Hof 1mM lutherischen Deutschland In Dresden, dem
WIT uUu1ls ausschniıttweise 1m folgenden zuwenden wollen, en die Hofpre-
iger schon se1t dem Ende des Jahrhunderts bis die Zeıit ach dem
Dreilßßigjährigen Krieg quasi-landesbischöfliche Rechte ausgeübt. In K117-
sachsen sS1e darüber hinaus nicht LEL kirchlich DZWwW. kirchenpoli-
tisch, sondern auch theologisc maßstäblichen FEinfluß Die Reihe dieser
Dresdner Ho({fprediger, die auch die bedeutenden orthodoxen Theologen

der Wittenberger Universitat WI1e€ Abraham Calov“«* ach Ansehen und

Vgl Hausmann, Laurentius Laelius Stadtpfarrer VO  - Ansbach un Generalsu-
perintendent des Fuüurstentums Brandenburg-Ansbach (1572-—-1635354). DIiss. eo N:
(masc  Ü rlangen 1989

21 SO z.B oachim Lütkemann Vgl 5ommer, Gottesiurch un! Fürstenherr-
schait, Göttingen 1988, 255 {if.

Vgl Sommer, aaQ0 142 T
TIrunz, Johann af:  aus Meyflart eologe un Schriftsteller 1n der Zeıt des

Dreilsigjährigen Krieges, München 1987, ff
allmann, Art Calov, Abraham, 1n TRE, VII, Berlin 1981, 63—-565
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Wirkungsmöglichkeiten nıcht heranreichten, wird VO  — Polykarp Leyser
eröiinet, der als Erster Hofprediger VO  e der kegent-

schaft des Administrators Friedrich Wilhelm und Kurfürst Christlans 11 (3
tig WAarTr un: besonders typische Grundzüge EINES lutherisch-orthodoxen
Hofpredigers verkörpert.“”? Ihm O1g das „geistliche Orake Kurfürst JO-
ann GeEOTrgs II der Oberhofprediger Matthias Hoe VO  H Hoenegg 1613=
1645 ). Der DISs 1n nicht übliche Titel „Oberho{fprediger“ WarTtT mıt einer
Neuordnung des Jlenstes verbunden, den Hoe VOIL seINEM Amtsantrı für
die Hoftheologen erreicht hatte S1ie IC mıt Abstrichen das

Jahrhundert INAUTC erhalten un! ZO$ CI deutliche Grenze ZWI1-
schen dem Oberhofprediger und den beiden anderen Ho{fpredigern. Von
1645 DIS 1664 wirkte eller VOINl Or Als Oberhofprediger 1ın
Dresden. In seıiner scharfen Gegnerschafit Calixt 1St einer der streılt-
barsten Hoiftheologen 1mM Jahrhundert.?”

Miıt dem Oberhofprediger Martın Geler (  ) kam ein eologe
den Dresdner Ho[l, der sich In verschiedener Hinsicht durchaus VO sSe1-

NEeN Vorgängern unterscheidet.?® Da auch die neben und ach ihm wirken-
den Hofprediger Johann Andreas Lucius,?? Samuel ened1ı Carpzov”®
un schlielslich Philipp Spenert” In ihrer theologischen Pragung
sammenstimmen, wird I1a  5 beim Dienstantritts Gelers 1Im Jahre 1665 VO
einer gewissen asur sprechen können, die sich In der Geschichte der kur-
sächsischen Hofprediger beobachten Lälst Dıe These Schorn-Schuttes VO  a
einem Funktionswandel des Hofpredigeramtes ach dem Dreiligjährigen
Krieg? findet 1n den sachsischen Verhältnissen eine are Bestätigung. DIie-
N andel hat sowohl 1n den tiefgreifenden Veränderungen der politisch-
so7z7lalen Ordnung ach dem Dreiligjährigen Krıeg W1€e auch In Wandlun-
sSCH der theologie- un! frömmigkeitsgeschichtlichen Situation 1mM Verlauft
des Jahrhunderts se1INE Gruünde. Auf diesen andel möchte ich bel der
folgenden Vergleichsskizze zwischen einem Iutherischen Ho{iprediger
Anfang un! 1n der zweıten Hälfte des Jahrhunderts kursächsischen
Hof{f In Dresden auimerksam machen. Einige wenige Hauptaspekte Zzu au-
Beren geschichtlichen Rahmen der Dresdner Hofprediger selen zunächst
erwähnt.

25 Vgl Sommer, Gottesiurch und Fürstenherrschaft, 1 {1.
H- HertrampTf, Hoe VO  — Hoenegg sächsischer Oberhofprediger Aa '] (S

Anm 10)
Während der synkretistischen Streitigkeiten hat sich Calixt wiederholt

Weller verteidigt. Vgl über Weller die Darstellung VO  — Gleich (Anm FE IL DA
Vgl Hahn, Zeitgeschehen ımM Spiegel der Iutherisch-orthodoxen Predigt nach

dem Dreilsigjährigen rieg (Anm 13), IT
29 ber ihn rünberg, Philıpp Spener, E Göttingen 8393 26°

Hahn, Zeitgeschehen, 45
Über ihn Hahn, Zeitgeschehen, TT u.0
Vgl rünberg, Philipp Spener, aaQ., 207-—-256); Beyreuther, Einleitung,

1n Philipp Jakob Spener, Schriften LL E: Hildesheim 1986, 91*—183* Brecht, Phi
lipp Jakob Spener, se1ın Programm un!: dessen Auswirkungen, IN Geschichte des Pietis-
1M1LUS E Göttingen 1993, 329333

rediger protestantischen OIien der Frühneuzeiıt, 306 Vgl uch ahn, Zeıt-
geschehen,
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Während die Kurfürsten Christian I1 und SCIM Bruder Johann eorg
ihrer nabsburgireundlichen reichstreuen Haltung konfessioneller

Hinsicht durchaus Stıreng lutherische Fursten deren Abgrenzung BC-
genüber den Reiormierten erheblich diejenige gegenüber den esulten
übertrafi 1ST bei dem SEe1IT 1656 regierenden Johann ecorg 11 und SCIHCIN
Hof CINEC sich mehr ausbreitende Immung konfessioneller Toleran7
wahrzunehmen Bel SCIHNECNMN Nach{folgern geht die Duldung SE  1e  ich
konfessionelle IndiHerenz ber die der Konversion Augusts des Starken

Jahre 1697 gipielte
1ese veränderte konfessionspolitische Lage Sich auch eutihc

der erufung der Hofprediger In der Zzweıltlen Hälfte des Jahrhunderts
wurden Dresden ausnahmslos 11UT och solche Hoftheologen eingestellt
„Del denen sich C1INE praktischen Christentum Johann Arndts Orlentler-

Frömmigkeit MmMi1tL eutlic irenischen ugen verband uzz3 Der Oberhofpre-
iger Martın Geler 1ST aliur E1 charakteristisches Beispiel da Predig-
ten und SC1IMH kirc  iıches Wirken als Superintendent Leipzıg und
Dresdner Hof Persönlichkeit die Beziehungen Arndt er-
streichen die Geler auch Selbstaussage ekunde ea soll In
ahnlichem €e1s WIC eijer wirkten auch LUCIUS und GarpzOVv un
alle drei Theologen standen Ireundschaifitlichen Verhältnis Spe-
IO Das wirft C111 bezeichnendes Licht auch auft die Berufung Speners um

Oberhoiprediger Dresden Jahre 1656 en WIEC schon aul rünberg
SUCHHGE S$Spener-Biographie bemerkte bedeutete die Einstellung Speners
Dresden keinen Bruch gegenüber SC1IHNECECNMN Vorgangern Zwischen dem

Selbst DZW Herrschaftsverständnis der Kurfürsten be]l dem wachsenden
zentralistischen Ausbau des frühneuzeitlichen Staates ach dem Dreilsig-
jJährigen Krıeg un der theologischen un irömmigkeitlichen Pragung der
VO  - ihnen 1115 Hoipredigeram beruifenen Theologen esteht ohne Frage CIM

Zusammenhang Nicht L1L1UT Kursachsen, sondern auch vielen anderen
Hoöfen SINd ahnnlıche Organge beobachten, WIC besonders ftUtLHE die
Einstellung Joachim Lütkemanns als Hofprediger bei erzog August
Wolifenbütte Dieter Breuer hat diesem Zusammenhang auf die
politische Funktion der Frömmigkeit firühabsolutistischen aa un die
strukturellen Gemeinsamkeiten ber die Konfessionsgrenzen hinweg hin-

Wenn diese allgemeine Beobachtung jedoch der These
dals die Hofprediger sSC1I1 der des Jahrhunderts EG och als

Repräsentanten individualistisch gepragtier obrigkeitlich sanktionierter
Frömmigkeitsformen“ bezeichnet werden die den Untertanen mıL 1sz1pli-

Hahn, Zeitgeschehen, 35
In SCIHNECT Geschichte der protestantischen eologie bemerkt Gustav ran dals

Geler gesagtl habe die entscheidenden Anstoölse SC1IHNECIN Christsein habe VO
Wahren Christentum Johann Arndts empfangen (Bd Le1ipz1g 1865 33)

35 AaOQO 218
Vgl Sommer, Gottesfurcht un Fürstenherrschalit DD {f

Breuer, Absolutistische Staatsreform un LECUC Frömmigkeitsformen Vorüber-
legungen ZU Frömmigkeitsgeschichte der irühen Neuzeıt AdUS$S literaturhistorischer
A In 0€ Beihelte 7U Daphnis Frömmigkeit 111 der iruhen euzeıt
msterdam 1984 sn
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nierender Wirkung vermittelt wurden, ® erscheint MIr das außerordent-
ich firagwürdig. Nur 1mM Zusammenhang mıt den jeweiligen konkreten -
schichtlichen Konstellationen un den individuellen Gestaltungsmöglich -
keiten 1mM Obrigkeitsverständnis der Hofprediger könnte eine solche These
diskutiert werden, wolür die VO Breuer hbenutzte Quellenbasıs jedoch viel
F cschmal 1st. Fur Kursachsen gilt jedenfalls, dafs schon bel Johann
ecorg IL, erst recht bei Johann ecorg IT (1680—-1691) VO  a einer ausgeprag-
ten individuellen Pıetas als aktiv-gestalterischem Faktor, WI1e CS y für die
Regentschaft erzog Ernsts des Frommen VO  - Sachsen-Gotha charakte-
ristisch 1St, nıcht gesprochen werden annn Der eutlic. zunehmende
Rückzug der sächsischen Kurfürsten AdUuUs der Konfessionalität In der ZWEI1-
ten Hälfte des Jahrhunderts 1St nicht infach gleichzusetzen mıt der 1Ire -
nisch ausgerichteten Frömmigkeit der Hofprediger 1mM Ge1iste Arndts, WE

auch estimmte Erwartungshaltungen auf seiten der Kurfürsten eINE SE
WI1SSE gespielt en düriten, WI1e CcC5 sich bel der BerufungspraxI1s der
Oberhofprediger andeutet. Die Obrigkeitskritik der Ilutherischen Hofpredi-
CI erreicht aber gerade ach dem Dreißigjährigen Krıeg einen besonderen
Höhepunkt, wWI1e dle Regentenpredigt Lütkemanns In Wolfenbüttel?? un
die Obrigkeitspredigten der sächsischen Oberhofprediger Geler un Spener
ZeISEN, woDel allerdings die Struktur dieser Kritik 1m Rahmen des weılter-
bestehenden Traditionsbewulstseins ZUrTr alteren lutherischen Theologie
eine charakteristische andlung ertfahren hat

EeVOT WIT einige vergleichende Strukturelemente 1mM Obrigkeitsver-
ständnıis der Hofprediger Polykarp Leyser un Martın Geler herauszu-
tellen versuchen, soll och 1ir Aü Herkuntitit, ellung un ä3ußerem
Wirkungsradius der lutherischen Hofprediger gesagt werden, konzentriert
VOL em auf den kursächsischen Holi In Dresden. In sozlaler Hinsicht kom-
- S1e me1lst aus dem mittleren bis gehobenen städtischen Burgertum.
Leyser War 7B der Sohn eINES Pfarrers un! Superintendenten, Hoe der
Sohn einNnes Geheimen ates In kaiserlichen Jjensten, und Geler 1St der
Sohn eines Leipziger Kauimanns. 1E erkun 1st auch für die ofpredi-
ger anderen Höfen charakteristisch. EeVOT S1E 1Ns Hofpredigeram beru-
fen wurden, S1E ofit schon ıIn wichtigen kirchenleitenden ÄAmtern als
Superintendent un Mitglie des Konsistoriums oder der Universitat als
Theologieprofessor tatıg un besaßen den theologischen Doktorgrad. Dıie
Mitgliedschafit 1mM Konsistorium Wal mıiıt dem Hofpredigeramt 1n Dresden
direkt wW1e€e vielen anderen Höfen verbunden, S1e Ja auch viellac
als Generalsuperintendenten tatıg Bel der erufung einNnes
Hofpredigers wirkten 1n Dresden auch och ach der Miıtte des Jahr-
hunderts der Kurfürst un! das Oberkonsistoriıum Z  Sr wobei der
Regent ach Einholung gCNAUCI Informationen un! Ratschläge aus einer
VO Konsistoriıum erstellten Namensiliste dann SC  1e€  ıch sSsEINE Wahl traf
Dıe ellung der Hofprediger 1m Rahmen des Hof{fstaates 1st natürlich ach
den jeweiligen OÖrtlichen Gegebenheiten unterschiedlich, jedoch auch RA

Ders., Der Prediger als Erfolgsautor. Zur un  107 der Predigt 1 Jahrhundert
In estigla bibliae 5 Hamburg 1981, 31—48, $35; 353

Vgl Sommer, Gottesfurcht un Fürstenherrschait, 291 T
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nıcht iImMMer Salız klar ersSiIc  IC In Dresden die Oberhof{fprediger
un die anderen Hofprediger vermutlich dem Oberhof— bZzw. Hof-
marschall zugeordnet un dem Einkommen ach eLiwa den Leibärzten
gleichgestellt. Den Oberho{fpredigern unterstanden alle In der Hofkapelle
amtlerende ersonen, EINSC  jeßlich der Kirchenmusiker. azu gehörten
neben den Deiden Hofpredigern der Kapellmeister DIis 1672 WarT dies Heın-
rich Schütz der Hoikantor, Nebenkantor un Holforganist SOWI1E die Hoi-
kirchner. Nach der Dienstordnung VO 1613 War IUr den Oberhof{if-
prediger die sonntägliche Hauptpredigt reserviert Von Altardiensten, Le-
SUNSCH SOWI1E Vespergottesdiensten S1C dispensiert. Zur Zeıt Kurfürst
Johann Georgs I1 1Im Zusammenhang der prächtigen Ausgestaltung
der Schlofßkirche Jahre 1662 der lutherische Hauptgottesdienst un die
Kirchenmusik Dresdner Holif einem besonderen Höhepunkt gelangt.
nier der Kanzel der Schloßkirche saßen nicht I1UFE die CHNSCEICH Mitglieder
des Hoi{staates, sondern auch ZU Kanzleistaat gehörende ersonen WI1e
Geheim- un: Justizrate SOWI1E OllenDar auch dem Hof un der Reglerung
ternstehende ersonen

ES wurde schon darauftf hingewiesen, daß Polykarp Leyser eın be-
sonders typischer Vertreter der orthodox-lutherischen Hofprediger ın der
Zeıt VOTL dem Dreißigjährigen rieg BEWESICH 1St. LEVSEI als Vorbild eiINES
lutherischen Hofpredigers schlec  I diese Sicht kam schon 1mM Jahr-
hundert menriac Z Ausdruck, VOT em ach 1650 mmer wieder
welsen lutherische Theologen und Hofprediger auf ihn hin, und ZWar auf
seinen 5>0ü$ „HoIpredigerspiegel“, jene Grundsätze, In denen CF seın Selbst-
verständnis als Ho{fprediger ausführlich darlegt TPSP Rechenschaftsable-
SUunNg kam erstmals 1605 als OTrTWO ZU sEINEM Regentenspiegel heraus,
den vier Landtagspredigten über den 164 Psalm . *° SO sieht z.B Abraham
Calov 1n seiner Aristlichen auer- und Gedächtnis-Predigt auf den Tod

Wellers 1mM Jahre 1664 In diesen Regeln LEVSEIS eine „völlige Schat-
tierung des Bildes CHIes Ober-Hoff-Predigers“ un fügt S1E vollständig seiINeTr
Leichenpredigt ATı uch Martın PIeTt hat sich In seinen Dresdner Predig-
ten mehNhriac auf diesen Hofpredigerspiege HEVSETS berufen.“® Man wird In
diesem ezug auft Leyser In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts eın
Traditionsbewußtsein mıt der Frühorthodoxie erkennen können, das den
Hofpredigern ach dem Dreiligjährigen rlieg in ihrer veränderten, einge-
schränkten Situation OllenDar nicht unwichtig WATrl.

Inhaltlich geht der Hofpredigerspiege LEVSETS VOIN der etonung der rel-
HB Lehre In chrift und Bekenntnis aQus, die In der praktischen ONSE-

angesichts der mannigfaltigen Versuchungen und Sunden gerade
Hoflf ZUr Notwendigkeit der Strafpredigten Der Verleumder-Teufel der
Calvinisten un! Jesuliten ann aber nichts ausrichten, Unsere Herrschafit

Polykarp Leyser, Regenten Spiegel/ geprediget aus$s dem 101 Psalm / des Önig-
liıchen Propheten Davids ...r Le1ipz1ig 1605

41 Christliche Irauer- un: Gedächtnis Predigt auf den Tod ellers, gedruckt
un verlegt bey MichaeleWittenberg 1664

Vgl Hahn, Zeitgeschehen, 158 B P S



3F} Wolfigang Sommer

1st christlich, 11l Strafpredigten haben.“%5 Ausführlic WEeIS KevSser den
Vorwulf VO ange  ichem Reichtum 1mM Hofpredigeram zurück. Kirche und
Schule mMUsSsen die notwendigen geldlichen Mittel aben, Tur die immer
wieder Eingaben macht und auch Strafgelder für notwendig halt Freilich
habe sich n]ıemals bel seıner Herrschaflt ungebührlich eingeschlichen und

die Chrerbietige Dıstanz gewahrt.“* Deutlich stellt LEYSEI die Unab-
hängigkeıt des geistlichen mties heraus. amı egegnet dem viellac
erhobenen Vorwurt besonders die Hofprediger, sS1€e wollten In ihrem
Amt Einfluls auf die politischen Angelegenheiten nehmen. Leyser selbst
sieht sich dem Vorwurti des „Dreßnischen apst  44 ausgesetzt.? DIie Pfaitfen
wollen viel “dommmieren“, einen Fullßs auft der Kanzel, den anderen auf der
Kanzlei haben.*%® Miıt dem geschickten Hinwels au{i die vermischten egen-
stände bei Kirchen- und Schulsachen, halb geistlich und halb weltliıch, hebt
C} die Verantwortung der Hofprediger gerade In diesem Bereich hervor, ob
ohl eiINE geistliche Person L1UTLE mıt geistlichen Sachen umzugehen habe.*/
Im Zusammenhang mı1t der VO  — Leyser geforderten strikten Einhaltung der
überkommenen Kirchenordnungen werden ausführlich die Kämpfe VOTL al-
lem mıiıt dem andade geschildert, der sich den Anordnungen des angeb-
lichen Dresdner Papstes, 7.B bel Kindtaufen, nicht ügen will.48®

Leyser ll mıiıt diesen Regeln euHlc einen allgemeinen Ma[lfßstab für
Hofprediger setizen, VOL em IUr jJunge Prediger, die edenken sollen, „wıe
eın Ho{ff-Prediger einen beschwerlichen, sorglichen standt habe In sSEe1-
1E beruff.“*? Miıt CiINner scharien Kritik, ohl besonders 1Cauf calvı-
nistische Hofprediger, beschließt Leyvyser seinen Hofpredigerspiegel: „Wıe sol
CS denn denen gehen/ die blindlingen ın die Hoffpredicatur hineinplat-
zen/ edencken nicht eINMa. Was Iur eın sorglic thun CS seV/ sıtzen VO  —

einer mitternacht bilß ZUr andern/ liegen und oben mıiıt der gesell-
chaft/ un: machen CS unsöde/ dals einem die Ohren wehe thun/ der CS

II höret?“>9
Dieser Gelst eiINeSs selbstbewulsten lutherischen Hofpredigers kommt

auch In den Dresdner Regenten- und Landtagspredigten Leysers ZUI1 AUus-
C In denen das Obrigkeitsverständnıis und die Obrigkeitskritik des alte-
11 Luthertums besonders charakteristisc zusammengefalst sSind. In irek-
te  3 ezug auf Luthers Obrigkeitsverständnis In der Obrigkeitsschrift VOINl

1523 un: VOTL em ın seinNner Auslegung des FOX Psalms VO 1535° stellt

43 Vorrede ZU Regentenspiegel, aaQ.,
Ebd., 23

45 Ebd.,
Ebd., 7
Leyser wendet sich die Vermischung VO  — Kanzel un Kanzlei, ber gerade

dieser unmittelbare ezug auf Luthers Unterscheidung des geistlichen und weltlichen
Regimentes den lutherischen Hofprediger seinem sozialpolitischen Wirken
un: ZULr Begründung seliner politischen Predigt Vgl Sommer, Gottesfiurch un! Fur-
stenherrschaft, 130 IT

Vorrede ZU Regentenspiegel,
Ebd.,
Ebd

>5 { SC 200—-264
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Leyser die tiefe Verbundenheit VO göttlicher Würde un: er Verant-
wWwWOrLung des obrigkeitlichen mtes heraus. Nur VO  H diesem usammen-
hang aus 1st auch se1inNe erhebliche Kritik dem konkreten Handeln der
Obrigkeıit verstehen. Leyser geht In seıiner politischen Predigt
Dresdner Hoflf In PISTIGE INI1€e die Eigenständigkeit der Kirche un des
geistlichen mtes 1mM frühneuzeitlichen Territorlalstaat. In seinem Hoipre-
digeramt versucht CT mıt grundsätzlicher Belehrung und konkreter Hr-
mahnung auf die Gestaltung der Oöflfentlichen Angelegenheiten, VOTL em
auf die Kirchenordnung, malfsgeblich Eintlufßs nehmen. Das Instrument
der Strafpredigt Leyser auf der Grundlage VO  — drei miteinander VCI-

bundenen OpO1 C111 Miıt dem Vorwurt der Caesaropaple, der Unterschei-
dung un: Zuordnung des geistlichen un weltlichen Regiments un: mıt
der Dreiständelehre. Ile drei Vorstellungsinhalte entfalten In der Predigt
Levsers ihre kritische Krait sowohl gegenüber dem Regenten WI1eEe den Hof{i-
beamten. Die Kritik der Obrigkeıit erstreckt sich nicht 1L1UTI auf das DPCI*
sönliche Verhalten, sondern auch auf die politische un VOIL em soziale
Verantwortun der Kegenten un: ihrer Ho{fibeamten. S1e entspricht dem

Malsstab, den Leyser {ür sich selbst und für alle Prediger; insbe-
sondere Iur die Hofprediger, aufstellt Dıe ethischen Krıterien und das ATı
schauungsmaterial für seIN Obrigkeitsverständnis entnımmt Leyser mıt der
SalNzZCIl lutherischen Orthodoxie den TOoMMeEeN Königen des en esta-
eNntes Gegenüber drei Hauptgefahren mu[fs sich ach Leyser eiıne CHristÄ-
che Obrigkeit schutzen: dem Eindringen der alschen Lehre In die Kirche,
dem Ein{luls, den eın „Machiavellisch ingenı1um“” Oder eın Calvimischer
Wirwelgeist“ In der Politik gewinnen kann SOWI1E den Gelahren eines laster-
haften Lebens.?* Indem der lutherische Hofprediger seinen Rat mıiıt dem des
Kanzlers 1KOLlaus TE kontrastıliert, nımmt schon jene Unvereinbarkeit
VO Gottesifurcht un! Staatsrason VOrWCS, mi1t der ach dem Dreißigjähri-
SCH rieg Iutherische Theologen die zerstörerischen Kraäfte 1m Herr-
schaftsverständnis des frühabsolutistischen Staates ankämpfen.

uch der Hofprediger Martın ejer gehört ihnen Aber das Span-
nungsifeld zwischen Traditionsbewulstsein, realpolitischer und kirc  ICHET
Sıtuation un: theologischen Strukturelementen 1mM Obrigkeitsverständnis
hat sich gegenüber Leyser verändert. Fuür die politische Sıtuation ıIn KUTF-
sachsen ach dem Dreißigjährigen rieg gilt ähnliches wıe für viele andere
Territorien: Autfbau einer zentralen Verwaltung aufgrun einer weitgehen-
den politischen Autonomıie un die großen An{forderungen der Nach-
kriegszeit. In einer Flut VO  - Verordnungen schlägt sich dieser Ekrneuerungs-
W1 nieder, die alle Einfluls un Ansehen des Kurfürsten förderten. Aber
die Position der Landstände Wal ıIn Sachsen ıIn der zweiten Haälifte des

Jahrhunderts och sehr gefestigt, w1e die andtage VO  - 165 7/ und
61 zeigen. Entwicklungsschritte Z7UuU frühabsolutistischen aa Sind den-
och eutlıc. 7.B die Versuche Johann Georgs H“ mehr Einflufß auf den
Geheimen Kaf HIC CC Mitglieder In seinem Siınn gewinnen. DIie Re-

Eine Glückwünschungs Predigt/ unterthenigsten Ehren/ Dem Durchlauchtig-
sten/ hochgebornen Fursten und Herrn/ Herrn Christiano IL323  Die Stellung lutherischer Hofprediger  Leyser die tiefe Verbundenheit von göttlicher Würde und hoher Verant-  wortung des obrigkeitlichen Amtes heraus. Nur von diesem Zusammen-  hang aus ist auch seine erhebliche Kritik an dem konkreten Handeln der  Obrigkeit zu verstehen. Leyser geht es in seiner politischen Predigt am  Dresdner Hof in erster Linie um die Eigenständigkeit der Kirche und des  geistlichen Amtes im frühneuzeitlichen Territorialstaat. In seinem Hofpre-  digeramt versucht er, mit grundsätzlicher Belehrung und konkreter Er-  mahnung auf die Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten, vor allem  auf die Kirchenordnung, maßgeblich Einfluß zu nehmen. Das Instrument  der Strafpredigt setzt Leyser auf der Grundlage von drei miteinander ver-  bundenen Topoi ein: Mit dem Vorwurf der Caesaropapie, der Unterschei-  dung und Zuordnung des geistlichen und weltlichen Regiments und mit  der Dreiständelehre. Alle drei Vorstellungsinhalte entfalten in der Predigt  Leysers ihre kritische Kraft sowohl gegenüber dem Regenten wie den Hof-  beamten. Die Kritik an der Obrigkeit erstreckt sich nicht nur auf das per-  sönliche Verhalten, sondern auch auf die politische und vor allem soziale  Verantwortung der Regenten und ihrer Hofbeamten. Sie entspricht dem  strengen Maßstab, den Leyser für sich selbst und für alle Prediger, insbe-  sondere für die Hofprediger, aufstellt. Die ethischen Kriterien und das An-  schauungsmaterial für sein Obrigkeitsverständnis entnimmt Leyser mit der  ganzen lutherischen Orthodoxie den frommen Königen des Alten Testa-  mentes. Gegenüber drei Hauptgefahren muß sich nach Leyser eine christli-  che Obrigkeit schützen: dem Eindringen der falschen Lehre in die Kirche,  dem Einfluß, den ein „Machiavellisch ingenium“ oder ein „Calvinischer  Wirwelgeist“ in der Politik gewinnen kann sowie den Gefahren eines laster-  haften Lebens.° Indem der lutherische Hofprediger seinen Rat mit dem des  Kanzlers Nikolaus Krell kontrastiert, nimmt er schon jene Unvereinbarkeit  von Gottesfurcht und Staatsräson vorweg, mit der nach dem Dreißigjähri-  gen Krieg lutherische Theologen gegen die zerstörerischen Kräfte im Herr-  schaftsverständnis des frühabsolutistischen Staates ankämpfen.  Auch der Hofprediger Martin Geier gehört zu ihnen. Aber das Span-  nungsfeld zwischen Traditionsbewußtsein, realpolitischer und kirchlicher  Situation und theologischen Strukturelementen im Obrigkeitsverständnis  hat sich gegenüber Leyser verändert. Für die politische Situation in Kur-  sachsen nach dem Dreißigjährigen Krieg gilt ähnliches wie für viele andere  Territorien: Aufbau einer zentralen Verwaltung aufgrund einer weitgehen-  den politischen Autonomie und die großen Anforderungen der Nach-  kriegszeit. In einer Flut von Verordnungen schlägt sich dieser Erneuerungs-  wille nieder, die alle Einfluß und Ansehen des Kurfürsten förderten. Aber  die Position der Landstände war in Sachsen in der zweiten Hälfte des  17. Jahrhunderts noch sehr gefestigt, wie die Landtage von 1657 und 1660/  61 zeigen. Entwicklungsschritte zum frühabsolutistischen Staat sind den-  noch deutlich, so z.B. die Versuche Johann Georgs II., mehr Einfluß auf den  Geheimen Rat durch neue Mitglieder in seinem Sinn zu gewinnen. Die Re-  52 Eine Glückwünschungs Predigt/ zu unterthenigsten Ehren/ Dem Durchlauchtig-  sten/ hochgebornen Fürsten und Herrn/ Herrn Christiano II ... Gehalten von D. Poly-  karpo Leysern ... den 23. Septemb. Anno Christi 1601 in Dresden, Bb.Gehalten VO Poly-
karpo Leysern323  Die Stellung lutherischer Hofprediger  Leyser die tiefe Verbundenheit von göttlicher Würde und hoher Verant-  wortung des obrigkeitlichen Amtes heraus. Nur von diesem Zusammen-  hang aus ist auch seine erhebliche Kritik an dem konkreten Handeln der  Obrigkeit zu verstehen. Leyser geht es in seiner politischen Predigt am  Dresdner Hof in erster Linie um die Eigenständigkeit der Kirche und des  geistlichen Amtes im frühneuzeitlichen Territorialstaat. In seinem Hofpre-  digeramt versucht er, mit grundsätzlicher Belehrung und konkreter Er-  mahnung auf die Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten, vor allem  auf die Kirchenordnung, maßgeblich Einfluß zu nehmen. Das Instrument  der Strafpredigt setzt Leyser auf der Grundlage von drei miteinander ver-  bundenen Topoi ein: Mit dem Vorwurf der Caesaropapie, der Unterschei-  dung und Zuordnung des geistlichen und weltlichen Regiments und mit  der Dreiständelehre. Alle drei Vorstellungsinhalte entfalten in der Predigt  Leysers ihre kritische Kraft sowohl gegenüber dem Regenten wie den Hof-  beamten. Die Kritik an der Obrigkeit erstreckt sich nicht nur auf das per-  sönliche Verhalten, sondern auch auf die politische und vor allem soziale  Verantwortung der Regenten und ihrer Hofbeamten. Sie entspricht dem  strengen Maßstab, den Leyser für sich selbst und für alle Prediger, insbe-  sondere für die Hofprediger, aufstellt. Die ethischen Kriterien und das An-  schauungsmaterial für sein Obrigkeitsverständnis entnimmt Leyser mit der  ganzen lutherischen Orthodoxie den frommen Königen des Alten Testa-  mentes. Gegenüber drei Hauptgefahren muß sich nach Leyser eine christli-  che Obrigkeit schützen: dem Eindringen der falschen Lehre in die Kirche,  dem Einfluß, den ein „Machiavellisch ingenium“ oder ein „Calvinischer  Wirwelgeist“ in der Politik gewinnen kann sowie den Gefahren eines laster-  haften Lebens.° Indem der lutherische Hofprediger seinen Rat mit dem des  Kanzlers Nikolaus Krell kontrastiert, nimmt er schon jene Unvereinbarkeit  von Gottesfurcht und Staatsräson vorweg, mit der nach dem Dreißigjähri-  gen Krieg lutherische Theologen gegen die zerstörerischen Kräfte im Herr-  schaftsverständnis des frühabsolutistischen Staates ankämpfen.  Auch der Hofprediger Martin Geier gehört zu ihnen. Aber das Span-  nungsfeld zwischen Traditionsbewußtsein, realpolitischer und kirchlicher  Situation und theologischen Strukturelementen im Obrigkeitsverständnis  hat sich gegenüber Leyser verändert. Für die politische Situation in Kur-  sachsen nach dem Dreißigjährigen Krieg gilt ähnliches wie für viele andere  Territorien: Aufbau einer zentralen Verwaltung aufgrund einer weitgehen-  den politischen Autonomie und die großen Anforderungen der Nach-  kriegszeit. In einer Flut von Verordnungen schlägt sich dieser Erneuerungs-  wille nieder, die alle Einfluß und Ansehen des Kurfürsten förderten. Aber  die Position der Landstände war in Sachsen in der zweiten Hälfte des  17. Jahrhunderts noch sehr gefestigt, wie die Landtage von 1657 und 1660/  61 zeigen. Entwicklungsschritte zum frühabsolutistischen Staat sind den-  noch deutlich, so z.B. die Versuche Johann Georgs II., mehr Einfluß auf den  Geheimen Rat durch neue Mitglieder in seinem Sinn zu gewinnen. Die Re-  52 Eine Glückwünschungs Predigt/ zu unterthenigsten Ehren/ Dem Durchlauchtig-  sten/ hochgebornen Fürsten und Herrn/ Herrn Christiano II ... Gehalten von D. Poly-  karpo Leysern ... den 23. Septemb. Anno Christi 1601 in Dresden, Bb.den RE Septemb. Anno Christı 1601 1n Dresden,
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sSidenz In Dresden wurde während seinNner Regierung einer der edeu-
tendsten der Zeıt ausgebaut. In kirchlich-theologischer Hinsicht 1st die Per-
SONIIC.  eıt des Kurfürsten schillernd Einerseılts ze1g durchaus eologi-
sche un! VOL em liturgische Interessen, andererseılts lag ihm ollenDar
sehr wen1g der Verbesserung der kirc  ı1enen Verhältnisse 1mM Land TSsSt
1670 kam 7.B5B ach mehrmaligen ingaben der Stände die Visitation
achn dem rleg zustande. DIie zunehmenden Spannungen zwischen Kirche
un! Obrigkeit kommen In einem Brief ZU UuSdruc den Geler Spener
A1S Antwort auf die Zusendung seiner „P1a desiderla“ geschrieben hat Geler

darın age, „dals der geistliche stand also letzund VO der weltlichen
gewalt eingeschräncket stehe, dafls CF das wenigste nicht auszurichten VCI-

mOge, indem keine ursten oder dero Ministrı rathschlägen HILLE
u53reiche hand böten324  Wolfgang Sommer  sidenz in Dresden wurde während seiner Regierung zu einer der bedeu-  tendsten der Zeit ausgebaut. In kirchlich-theologischer Hinsicht ist die Per-  sönlichkeit des Kurfürsten schillernd. Einerseits zeigt er durchaus theologi-  sche und vor allem liturgische Interessen, andererseits lag ihm offenbar  sehr wenig an der Verbesserung der kirchlichen Verhältnisse im Land. Erst  1670 kam z.B. nach mehrmaligen Eingaben der Stände die erste Visitation  nach dem Krieg zustande. Die zunehmenden Spannungen zwischen Kirche  und Obrigkeit kommen in einem Brief zum Ausdruck, den Geier an Spener  als Antwort auf die Zusendung seiner „Pia desideria“ geschrieben hat. Geier  führt darin Klage, „daß der geistliche stand also ietzund von der weltlichen  gewalt eingeschräncket stehe, daß er das wenigste nicht auszurichten ver-  möge, indem keine fürsten oder dero Ministri zu guten rathschlägen hülf-  u53  reiche hand böten ...  Welche inhaltlichen Strukturelemente zeigt nun auf diesem Hinter-  grund das Obrigkeitsverständnis Geiers? Ich stütze mich hierbei auf seine  Landtagspredigt von 1666 über 2. Sam 5,1ff.?*  Zwei Grundintentionen durchziehen spannungsvoll das Obrigkeitsver-  ständnis Geiers. Zum einen ist es der Gedanke der gegenseitigen Verpflich-  tung aller im Gemeinwesen vereinigten Glieder. Das altisraelitische König-  tum, der Herzog-Begriff der deutschen Geschichte sowie die Metapher von  Haupt und Gliedern dienen Geier zur Veranschaulichung dieser gegenseiti-  gen Beanspruchung aller Beteiligten innerhalb einer Sozietät. Dabei rücken  die Könige des Alten Testamentes und die altgermanischen Herzöge eng  zusammen, da sie ihre Führungsaufgaben aufgrund von vorbildhafter Lei-  stung und Ansehen im Volk gewinnen. Ihr Vorbildcharakter bezieht sich  auf weltliche wie geistliche Aufgaben. Ein Fürst hat wie David „so wohl in  privat als öffentlichen/ so wohl in weltlichen als geistlichen verrichtungen“  seinem Volk voranzugehen.?” An König David und Kaiser Theodosius ist  dies beispielhaft zu sehen.  Schon damit wird deutlich, daß Geier das Herrschaftsamt Davids nicht  unter der Perspektive der unableitbaren Souveränität Gottes sieht wie Lu-  ther. Die geschichtstheologische Begründung tritt ganz zurück zugunsten  der Legitimation Davids aufgrund seiner menschlichen Qualitäten. Ohne  Reflexion auf Unterschiede zwischen weltlichem und geistlichem Amt ist  David das Vorbild eines Fürsten, der sich durch seine hohen ethischen Qua-  litäten auszeichnet, die ihn damit zugleich aber ebenso hoch gegenüber  dem Gemeinwohl verpflichten.  Besonders aufschlußreich im Obrigkeitsverständnis Geiers ist die Meta-  pher von Haupt und Gliedern im Anschluß an 1. Kor 11,3. Mit ihr versucht  er einerseits die gegenseitige Verpflichtung, die gemeinsamen Interessen  53 Theologische Bedencken III, Halle 1715, 217.  >4 Christliche Landtags=Predigt/ Darinnen aus dem zweiten Sam. 5, 1.2 Die genaue  Verwandnuß (1.) des herrschenden Haubts und (2.) der willigen Glieder/ gewiesen  worden ... den 5. Martij dieses 1666. Jahres, Meissen 1666. In: D. Martin Geiers ... Vo-  lumen Concionum Miscellanearum, Das ist unterschiedliche denckwürdige Predigten/  von sonderbaren nützlichen Materien zu gewissen Zeiten und Orten gehalten ..., Leip-  zig 1713. - Vgl. J. Hahn, Zeitgeschehen, 148 ff.  ZKG 106. Band 1995/3elche nhaltlichen Strukturelemente zeıg 1U au{tf diesem ınter-

grun das Obrigkeitsverständnis Gelers? Ich stutze mich hierbel auft se1ine
Landtagspredigt VO  - 1666 üuber Sam 5 144

Zwel Grundintentionen durchziehen spannungsvoll das Obrigkeitsver-
ständnis Gelers Zum einen ist der Gedanke der gegenseıltigen Verplflich-
(ung 1 1mM Gemeinwesen vereinigten Glieder. Das altisraelitische ONI1g-
LuUum, der Herzog-Begriff der deutschen Geschichte SOWI1E die etapher VO  H

aup un! Gliedern dienen eler ZULC Veranschaulichung dieser gegenseltl-
SCH Beanspruchung er Beteiligten innerhal einer Ozleia Dabei rücken
die Oniıge des Alten Testamentes un: die altgermanischen Herzöge CUsS
11; da S1E hre Führungsau{fgaben aufgrun VO vorbildhafter Le1l-

und Ansehen 1m Volk gewinnen. Ihr Vorbildcharakter bezieht sich
a1ıf weltliche wWI1e€e geistliche ufgaben. Eın urs hat WI1€e David „ ohl 1ın
prıvat als ffentlichen/ ohl In weltlichen als geistlichen verrichtungen“
seinem Volk voranzugehen.”? AD Köni1g David und Kalser Theodosius 1st
dies beispielhaft sehen.

Schon damıt wird CGS dafs eler das Herrschaifitsamt Davids nicht
der Perspektive der unableitbaren Souveranıtat Gottes sieht WI1E€E FUu-

ther. Dıie geschichtstheologische Begründung trıtt 9allz zurück zugunsten
der Legitimation Davids auigrun seiner menschlichen Qualitäten. Ohne
Reflexion aılt Unterschiede zwischen weltlichem und geistlichem Amt 1st
Davıd das Vorbild eiINES Fursten, der sich AI seINE en ethischen Qua-
itäten auszeichnet, die ihn damit zugleic aber ebenso hoch egenüber
dem Gemeinwohl verpflichten.

Besonders aufschlulßreich 1M Obrigkeitsverständnis Ge1lerTrS 1st die Meta-
pher VO aup un Gliedern 1m NSCHAIU Kor 113 Miıt ihr versucht

einerseılits die gegenseltige Verpflichtung, die gemeinsamen Interessen

>3 Theologische Bedencken H EZ4S D
Christliche Landtags=Predigt/ Darınnen us dem zweiten Sam 5 Diıie SCHAUC

Verwandnuls E15) des herrschenden Haubts und F der willigen Jleder. gewilesen
worden324  Wolfgang Sommer  sidenz in Dresden wurde während seiner Regierung zu einer der bedeu-  tendsten der Zeit ausgebaut. In kirchlich-theologischer Hinsicht ist die Per-  sönlichkeit des Kurfürsten schillernd. Einerseits zeigt er durchaus theologi-  sche und vor allem liturgische Interessen, andererseits lag ihm offenbar  sehr wenig an der Verbesserung der kirchlichen Verhältnisse im Land. Erst  1670 kam z.B. nach mehrmaligen Eingaben der Stände die erste Visitation  nach dem Krieg zustande. Die zunehmenden Spannungen zwischen Kirche  und Obrigkeit kommen in einem Brief zum Ausdruck, den Geier an Spener  als Antwort auf die Zusendung seiner „Pia desideria“ geschrieben hat. Geier  führt darin Klage, „daß der geistliche stand also ietzund von der weltlichen  gewalt eingeschräncket stehe, daß er das wenigste nicht auszurichten ver-  möge, indem keine fürsten oder dero Ministri zu guten rathschlägen hülf-  u53  reiche hand böten ...  Welche inhaltlichen Strukturelemente zeigt nun auf diesem Hinter-  grund das Obrigkeitsverständnis Geiers? Ich stütze mich hierbei auf seine  Landtagspredigt von 1666 über 2. Sam 5,1ff.?*  Zwei Grundintentionen durchziehen spannungsvoll das Obrigkeitsver-  ständnis Geiers. Zum einen ist es der Gedanke der gegenseitigen Verpflich-  tung aller im Gemeinwesen vereinigten Glieder. Das altisraelitische König-  tum, der Herzog-Begriff der deutschen Geschichte sowie die Metapher von  Haupt und Gliedern dienen Geier zur Veranschaulichung dieser gegenseiti-  gen Beanspruchung aller Beteiligten innerhalb einer Sozietät. Dabei rücken  die Könige des Alten Testamentes und die altgermanischen Herzöge eng  zusammen, da sie ihre Führungsaufgaben aufgrund von vorbildhafter Lei-  stung und Ansehen im Volk gewinnen. Ihr Vorbildcharakter bezieht sich  auf weltliche wie geistliche Aufgaben. Ein Fürst hat wie David „so wohl in  privat als öffentlichen/ so wohl in weltlichen als geistlichen verrichtungen“  seinem Volk voranzugehen.?” An König David und Kaiser Theodosius ist  dies beispielhaft zu sehen.  Schon damit wird deutlich, daß Geier das Herrschaftsamt Davids nicht  unter der Perspektive der unableitbaren Souveränität Gottes sieht wie Lu-  ther. Die geschichtstheologische Begründung tritt ganz zurück zugunsten  der Legitimation Davids aufgrund seiner menschlichen Qualitäten. Ohne  Reflexion auf Unterschiede zwischen weltlichem und geistlichem Amt ist  David das Vorbild eines Fürsten, der sich durch seine hohen ethischen Qua-  litäten auszeichnet, die ihn damit zugleich aber ebenso hoch gegenüber  dem Gemeinwohl verpflichten.  Besonders aufschlußreich im Obrigkeitsverständnis Geiers ist die Meta-  pher von Haupt und Gliedern im Anschluß an 1. Kor 11,3. Mit ihr versucht  er einerseits die gegenseitige Verpflichtung, die gemeinsamen Interessen  53 Theologische Bedencken III, Halle 1715, 217.  >4 Christliche Landtags=Predigt/ Darinnen aus dem zweiten Sam. 5, 1.2 Die genaue  Verwandnuß (1.) des herrschenden Haubts und (2.) der willigen Glieder/ gewiesen  worden ... den 5. Martij dieses 1666. Jahres, Meissen 1666. In: D. Martin Geiers ... Vo-  lumen Concionum Miscellanearum, Das ist unterschiedliche denckwürdige Predigten/  von sonderbaren nützlichen Materien zu gewissen Zeiten und Orten gehalten ..., Leip-  zig 1713. - Vgl. J. Hahn, Zeitgeschehen, 148 ff.  ZKG 106. Band 1995/3den artı] dieses 1666 Jahres, Meissen 1666 Martın Gelers324  Wolfgang Sommer  sidenz in Dresden wurde während seiner Regierung zu einer der bedeu-  tendsten der Zeit ausgebaut. In kirchlich-theologischer Hinsicht ist die Per-  sönlichkeit des Kurfürsten schillernd. Einerseits zeigt er durchaus theologi-  sche und vor allem liturgische Interessen, andererseits lag ihm offenbar  sehr wenig an der Verbesserung der kirchlichen Verhältnisse im Land. Erst  1670 kam z.B. nach mehrmaligen Eingaben der Stände die erste Visitation  nach dem Krieg zustande. Die zunehmenden Spannungen zwischen Kirche  und Obrigkeit kommen in einem Brief zum Ausdruck, den Geier an Spener  als Antwort auf die Zusendung seiner „Pia desideria“ geschrieben hat. Geier  führt darin Klage, „daß der geistliche stand also ietzund von der weltlichen  gewalt eingeschräncket stehe, daß er das wenigste nicht auszurichten ver-  möge, indem keine fürsten oder dero Ministri zu guten rathschlägen hülf-  u53  reiche hand böten ...  Welche inhaltlichen Strukturelemente zeigt nun auf diesem Hinter-  grund das Obrigkeitsverständnis Geiers? Ich stütze mich hierbei auf seine  Landtagspredigt von 1666 über 2. Sam 5,1ff.?*  Zwei Grundintentionen durchziehen spannungsvoll das Obrigkeitsver-  ständnis Geiers. Zum einen ist es der Gedanke der gegenseitigen Verpflich-  tung aller im Gemeinwesen vereinigten Glieder. Das altisraelitische König-  tum, der Herzog-Begriff der deutschen Geschichte sowie die Metapher von  Haupt und Gliedern dienen Geier zur Veranschaulichung dieser gegenseiti-  gen Beanspruchung aller Beteiligten innerhalb einer Sozietät. Dabei rücken  die Könige des Alten Testamentes und die altgermanischen Herzöge eng  zusammen, da sie ihre Führungsaufgaben aufgrund von vorbildhafter Lei-  stung und Ansehen im Volk gewinnen. Ihr Vorbildcharakter bezieht sich  auf weltliche wie geistliche Aufgaben. Ein Fürst hat wie David „so wohl in  privat als öffentlichen/ so wohl in weltlichen als geistlichen verrichtungen“  seinem Volk voranzugehen.?” An König David und Kaiser Theodosius ist  dies beispielhaft zu sehen.  Schon damit wird deutlich, daß Geier das Herrschaftsamt Davids nicht  unter der Perspektive der unableitbaren Souveränität Gottes sieht wie Lu-  ther. Die geschichtstheologische Begründung tritt ganz zurück zugunsten  der Legitimation Davids aufgrund seiner menschlichen Qualitäten. Ohne  Reflexion auf Unterschiede zwischen weltlichem und geistlichem Amt ist  David das Vorbild eines Fürsten, der sich durch seine hohen ethischen Qua-  litäten auszeichnet, die ihn damit zugleich aber ebenso hoch gegenüber  dem Gemeinwohl verpflichten.  Besonders aufschlußreich im Obrigkeitsverständnis Geiers ist die Meta-  pher von Haupt und Gliedern im Anschluß an 1. Kor 11,3. Mit ihr versucht  er einerseits die gegenseitige Verpflichtung, die gemeinsamen Interessen  53 Theologische Bedencken III, Halle 1715, 217.  >4 Christliche Landtags=Predigt/ Darinnen aus dem zweiten Sam. 5, 1.2 Die genaue  Verwandnuß (1.) des herrschenden Haubts und (2.) der willigen Glieder/ gewiesen  worden ... den 5. Martij dieses 1666. Jahres, Meissen 1666. In: D. Martin Geiers ... Vo-  lumen Concionum Miscellanearum, Das ist unterschiedliche denckwürdige Predigten/  von sonderbaren nützlichen Materien zu gewissen Zeiten und Orten gehalten ..., Leip-  zig 1713. - Vgl. J. Hahn, Zeitgeschehen, 148 ff.  ZKG 106. Band 1995/3VO-
lumen Concionum Miscellanearum, Das 1st unterschiedliche denckwürdige Predigten/
VO  - sonderbaren nützlichen Materien gewissen Zeiten un rtiten gehalten324  Wolfgang Sommer  sidenz in Dresden wurde während seiner Regierung zu einer der bedeu-  tendsten der Zeit ausgebaut. In kirchlich-theologischer Hinsicht ist die Per-  sönlichkeit des Kurfürsten schillernd. Einerseits zeigt er durchaus theologi-  sche und vor allem liturgische Interessen, andererseits lag ihm offenbar  sehr wenig an der Verbesserung der kirchlichen Verhältnisse im Land. Erst  1670 kam z.B. nach mehrmaligen Eingaben der Stände die erste Visitation  nach dem Krieg zustande. Die zunehmenden Spannungen zwischen Kirche  und Obrigkeit kommen in einem Brief zum Ausdruck, den Geier an Spener  als Antwort auf die Zusendung seiner „Pia desideria“ geschrieben hat. Geier  führt darin Klage, „daß der geistliche stand also ietzund von der weltlichen  gewalt eingeschräncket stehe, daß er das wenigste nicht auszurichten ver-  möge, indem keine fürsten oder dero Ministri zu guten rathschlägen hülf-  u53  reiche hand böten ...  Welche inhaltlichen Strukturelemente zeigt nun auf diesem Hinter-  grund das Obrigkeitsverständnis Geiers? Ich stütze mich hierbei auf seine  Landtagspredigt von 1666 über 2. Sam 5,1ff.?*  Zwei Grundintentionen durchziehen spannungsvoll das Obrigkeitsver-  ständnis Geiers. Zum einen ist es der Gedanke der gegenseitigen Verpflich-  tung aller im Gemeinwesen vereinigten Glieder. Das altisraelitische König-  tum, der Herzog-Begriff der deutschen Geschichte sowie die Metapher von  Haupt und Gliedern dienen Geier zur Veranschaulichung dieser gegenseiti-  gen Beanspruchung aller Beteiligten innerhalb einer Sozietät. Dabei rücken  die Könige des Alten Testamentes und die altgermanischen Herzöge eng  zusammen, da sie ihre Führungsaufgaben aufgrund von vorbildhafter Lei-  stung und Ansehen im Volk gewinnen. Ihr Vorbildcharakter bezieht sich  auf weltliche wie geistliche Aufgaben. Ein Fürst hat wie David „so wohl in  privat als öffentlichen/ so wohl in weltlichen als geistlichen verrichtungen“  seinem Volk voranzugehen.?” An König David und Kaiser Theodosius ist  dies beispielhaft zu sehen.  Schon damit wird deutlich, daß Geier das Herrschaftsamt Davids nicht  unter der Perspektive der unableitbaren Souveränität Gottes sieht wie Lu-  ther. Die geschichtstheologische Begründung tritt ganz zurück zugunsten  der Legitimation Davids aufgrund seiner menschlichen Qualitäten. Ohne  Reflexion auf Unterschiede zwischen weltlichem und geistlichem Amt ist  David das Vorbild eines Fürsten, der sich durch seine hohen ethischen Qua-  litäten auszeichnet, die ihn damit zugleich aber ebenso hoch gegenüber  dem Gemeinwohl verpflichten.  Besonders aufschlußreich im Obrigkeitsverständnis Geiers ist die Meta-  pher von Haupt und Gliedern im Anschluß an 1. Kor 11,3. Mit ihr versucht  er einerseits die gegenseitige Verpflichtung, die gemeinsamen Interessen  53 Theologische Bedencken III, Halle 1715, 217.  >4 Christliche Landtags=Predigt/ Darinnen aus dem zweiten Sam. 5, 1.2 Die genaue  Verwandnuß (1.) des herrschenden Haubts und (2.) der willigen Glieder/ gewiesen  worden ... den 5. Martij dieses 1666. Jahres, Meissen 1666. In: D. Martin Geiers ... Vo-  lumen Concionum Miscellanearum, Das ist unterschiedliche denckwürdige Predigten/  von sonderbaren nützlichen Materien zu gewissen Zeiten und Orten gehalten ..., Leip-  zig 1713. - Vgl. J. Hahn, Zeitgeschehen, 148 ff.  ZKG 106. Band 1995/3Leip-
zıg P Vgl ahn, Zeitgeschehen, 148 {f
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und die notwendige armonı1e er Grupplerungen 1mM kursächsischen
aa ZU USATUC bringen Vor em aber dient S1€E ihm dazu, die Ob-
igkeit als das aup VOoO en anderen J1edern abzuheben Es 1st damit
die zweiıte und dominierende Grundintention 1m Obrigkeitsverständnis
Gelers bezeichnet. Der Gedanke des harmonischen Herrschaiftsverbandes
1st der Intention ach nicht relativiert, aber entfaltet se1ınNne mögliche ob-
rigkeitskritische Krafit nıcht In ichtung einer Machtbegrenzung des Fur-
sten hnlich dem Gedanken der obligatio 1ImM reformierten Pro-
testantismus,?® sondern das aup Nnımm Leib den obersten Platz e1In,

dals die Harmontie besten HLE den willigen Gehorsam er Glieder
gegenüber dem aup gewährleistet 1st Dem aup stehen die „edelsten
verrichtungen“Die Stellung lutherischer Hofprediger  325  und die notwendige Harmonie aller Gruppierungen im kursächsischen  Staat zum Ausdruck zu bringen. Vor allem aber dient sie ihm dazu, die Ob-  rigkeit als das Haupt von allen anderen Gliedern abzuheben. Es ist damit  die zweite und dominierende Grundintention im Obrigkeitsverständnis  Geiers bezeichnet. Der Gedanke des harmonischen Herrschaftsverbandes  ist der Intention nach nicht relativiert, aber er entfaltet seine mögliche ob-  rigkeitskritische Kraft nicht in Richtung einer Machtbegrenzung des Für-  sten ähnlich dem Gedanken der mutua obligatio im reformierten Pro-  testantismus,*° sondern das Haupt nimmt am Leib den obersten Platz ein,  so daß die Harmonie am besten durch den willigen Gehorsam aller Glieder  gegenüber dem Haupt gewährleistet ist. Dem Haupt stehen die „edelsten  verrichtungen“ zu ... „des sehens/ hörens/ richens/ schmeckens/ des nach-  sinnens/ urteilens/ gedenkens“ und dient dem Leib, „daß es alle glieder  desselben regiert und durch seine zunge für dieselben redet.“?’ Als sinn-  volle Regierungsform sieht Geier darum auch das „regimen monarchicum“  an. David ist ja auch zum „einzigen Haupt“ des Volkes Israel proklamiert  worden.?8  Die herausragende Stellung des Regenten kommt bei Geier außer durch  die Metapher des Hauptes am Leib auch noch im Bild des Hirten zum Aus-  druck, der seine Herde hütet, d.h. umfassend für sie sorgt. Damit ist wieder-  um das leibliche und geistliche Wohl der Untertanen zusammengefaßt. Die  sich selbst weidenden Hirten sind das Gegenbild, die „pro ratione status“  das ihnen anvertraute Gut mißbrauchen.??  Im zweiten Teil der Landtagspredigt wird neben dieser grundsätzlichen  Erörterung auch der reale politische Hintergrund sichtbar. Geier weist auf  die beim Landtag 1657 neu bekräftigte Erhaltung der lutherischen Lehre  hin, auf die Aufgaben in Kirche, Universität, Schule, Justiz und Polizeiord-  nung. Die hohe Verpflichtung des Regenten in allen weltlichen und geistli-  chen Belangen ist im Obrigkeitsverständnis Geiers nicht nur theoretischer  Anspruch, sondern praktische Wirklichkeit, allerdings in nicht zu überse-  hender Idealisierung der realen Konstellationen. Nur an einer Stelle rückt  Geier das Herrscheramt der weltlichen Obrigkeit unter Berufung auf ein  Lutherwort in direkt theologischen Bezug. Gott habe den Kurfürsten in  sein Regentenamt geführt, aber er kann ihn auch wieder absetzen, wenn  sich dessen Zorn und die Seufzer der Untertanen zu sehr häufen.°° Auffal-  lend ist, daß der Bezug auf Luther nur dort stattfindet, wo es um die not-  wendige Erfahrung eines Fürsten, seine Uneigennützigkeit und Frömmig-  keit oder um die Sorge für die Erziehung der Jugend geht. Auf die theologi-  sche Grundaussage in Luthers Auslegung des 101. Psalms, die Unterschei-  > AaO., 1045.  > Vgl. G. Oestreich, Die Idee des religiösen Bundes und die Lehre vom Staatsver-  trag, in: Geist und Gestalt des frühmodernen Staates. Ausgewählte Aufsätze, Berlin  1969, 157-178.  >7 AaO., 1040.  >8 Ebd.  >9 AaO.;, 1044;  6 AaO., 1057„des sehens/ hörens/ richens/ schmeckens/ des nach-
SINNENS urteilens/ gedenkens“ und dient dem LeiD, dals C555 alle glieder
desselben regiert un Hc seiNeE für dieselben redet.“?/ Als SINN-
Vo Regierungsiorm sieht CIer darum auch das „regimen monarchicum“

David 1st Ja auch ZUuU „einzıgen aupt des Volkes Israel proklamiert
worden.?®

Die herausragende ellung des Regenten kommt bei Geler außer durch
die Metapher des Hauptes Leib auch och 1m Bild des Hırten ZUIN Aus-
TruCcC der se1INeE Herde hütet, umfassend für S1E Damıt 1st wieder-

das leibliche und geistliche Wohl der Untertanen zusammengefalst. DIie
sıch selbst weidenden Hırten sind das Gegenbild, die „PIO atıone sStatus
das ihnen an  te Gut mißbrauchen.”?

Im zweıten eil der Landtagspredigt wird neben dieser grundsätzlichen
Erörterung auch der reale politische Hintergrund sichtbar. eier WEe1S auf
die beim Landtag 1657 He bekräftigte Erhaltung der lutherischen Lehre
hin, auf die ufgaben In Kirche, Universität, Schule, Justiz und Polizeiord-
NUuNgs. Dıe hohe Verpllichtung des kKegenten 1ın en weltlichen un! eistli-
chen elangen 1st 1mM Obrigkeitsverständnis Gelers nicht L1UT theoretischer
Anspruch, sondern praktische irklichkeit, allerdings ın nicht überse-
hender Idealisierung der realen Konstellationen. Nur einer Stelle ruüuckt
Geler das Herrscheramt der weltlichen Obrigkeit Berufung auf eın
Lutherwort ıIn direkt theologischen eZzug Ott habe den Kurfürsten iın
seıin Regentenamt geführt, aber DE kann ih auch wieder absetzen, WEeEIl
sich dessen Zorn un:! die Seuifzer der Untertanen sechr häufen.®° Auffal-
end 1St, da/s der ezug auf Luther 1U dort stattfindet, die NOT-
wendige Erfahrung eiINeES Fursten, seiINeE Uneigennützigkeit und Frommi1g-
keit oder die orge für die Erziehung der Jugend geht Auf die eologi-
sche Grundaussage In Luthers Auslegung des 101 Psalms, die Unterschei-

55 AaQO 1045
Vgl Oestreich, DIie Idee des religiösen Bundes und die TE VO Staatsver-

LTag, 1n Geist und Gestalt des Irühmodernen taates Ausgewählte uÄisatze, Berlin
1969, e O

AaO., 1040
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AaQ., 1044
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dung des geistlichen und weltlichen Regiments, geht Geler mıiıt keinem
Wort CH,; obwohl ihm diese Psalmauslegung Luthers ekannt VWAdI[, WI1e be-
tiiımmte Wendungen zeigen.®*

In welcher Weise ubt der Dresdner Oberho{fprediger 1U VO  - diesem
ethisch-anthropologisc gepragten Obrigkeitsverständnis her Obrigkeits-
krıitik? Dıie Palette dieser Kritik 1st hnlich der vieler vergleic  arer Hofpre-
iger und Theologen WI1eEe 7.B Luüutkemanns Oder Dannhauers. Die aupt-

1St, dafß die kursächsische Regierung den mannigfaltigen eilahrdun-
SCH der Zeıt nıcht mehr In der gebotenen Weise egegnen könne Zu den
VO  — Geler T recht CHLNe kritisierten, konkreten ustäaänden ehören das
sittenlose olleDen jer unterscheidet - sich kaum VO  . den schon längst
vorhandenen topischen Kritikmustern die römisch-katholischen Ge-
sandtschaftsgottesdienste ıIn Dresden, das Steuerwesen und die en Auıf.
wendungen des Hoflfes Tür Festungsbau und Militärwesen. Besonders Gelers
Kritik den Gottesdiensten der nicht wenıgen Katholiken Dresdner
Hof ze1g seINeEN amp konfifessionellen Indifferentismus un SyNn-
kretismus. DIie konkreten Verhältnisse In Dresden stehen für die damaligen
Orer klar erkennbar hinter den obrigkeitskritischen assagen der Predig-
ten Geiers.®*

Insgesamt zeigen die Predigten dieses Hofpredigers eINe hohe Sensibilität
für die Zeitere1ignisse, die erne  ıchen aum neben den biblischen Bezugen
einnehmen. Die ıIn der Freiheit des Wortes Gottes Degründete Unabhängig-
keit des geistlichen mties auch CIer In der zweıten Haälifite des

Jahrhunderts immer wieder einer Einmischung In politische Ange-
legenheiten. Im direkten ezug auf den Hofpredigerspiege Polykarp Ley-
SEIS; 1m edanken des Gemelmmnen Nutzens 1mM KampI das Eindringen
alscher Lehre und die Staatsrason SOWI1E 1n der Sozialkritik aulsert
sich eın Traditionsbewulstsein, das eljer mıt Leyser un! S& auch muıt der
Hofpredigertradition der Frühorthodoxie, z.B Selneckers, verbindet.

ber die Unterschiede Gelers gegenüber Levser sSind nıcht wenıger aı1-
Lallıg. Die ethisch-anthropologische Ausrichtung In Gelers Obrigkeitsver-
ständnis F einem Verlust der geschichtstheologischen Dımension,
wWI1e S1e VOTL 10 Luthers Auslegung des 101 Psalms charakterisiert. amı
ang die gravierende Tatsache1 dafs die Zweiregimentenlehre
Luthers un: die Dreiständelehre WI1e€e och bel Leyser, bel C310T und seınen
Zeitgenossen keinerlei mehr spielt, sS1Ce für das Obrigkeitsver-
ständnis völlig du  / Se1it Johann Arndt und Johann Gerhard genNU-
gend dogmatisch-kirchenrechtliche und irömmigkeitliche Formen In der
Nachfolge Melanchthons ausgebildet worden, WOoMmM1 die fast vollständige
Übertragung der CUIa religionis auf die christliche Obrigkeit begründet
wurde. Diıie umfassende ursorge der christlich-Irommen Obrigkeit I1-
ber dem Gemeimmn wohl bestimmte sowochl die übersteigerte Erwartungs-
haltung gegenüber dem Regenten WI1e€e auch die nhalte der Obrigkeitskritik.

Geler zıtlert Luther VOT em NnaC seinem Fürstenspiegel 1mM dritten Teil der Ob-
rigkeitsschrift VO  - P 7 („wıe eın weltlicher Urs Christ se1ın solle“) Ende des CI -
sten €e1ls der Landtagspredigt welist auf Davids Beschreibung 1mM 101 salm hin

62 Vgl ahn, Zeitgeschehen, SS
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DIie tellung Iutherischer Hofprediger SA

Diese hatte In Gestalt kritischer Fürstenspiegel und F drastischer Mahn-
un: Strafappelle gewils kein geringes Gewicht. Aber mıiıt dem Verlust der
lutherischen Zwei-Regimenten-Unterscheidung un! der nicht mehr dUus$s-

drüc  ıchen erufung auf die Dreiständelehre 91ng auch jenes Kritikpoten-
tial verloren, das aus eiNer prinzipiellen orge die Eigenständigkeit der
Kirche 1mM frühneuzeitlichen aa erwachsen WAäl.

An den inhaltlichen Strukturelementen 1mM Obrigkeitsverständnis esta-
t1gt sich 1U worautfl WIT schon hinwiesen, nämlich dals Geler In einer
deutlichen Beziehung Johann Arndt steht Auch Arndt hat In den T1g-
keitspredigten seiner Evangelienpostille die etapher VO aup un! (SHe-
dern benutzt, damit die umfassende ursorge der christlichen Obrigkeit
Iur das Gemeinwesen umschreiben.®> In der wendung dieses Bildes
ze1ıg sich bel beiden der Verlust der lutherischen Unterscheidung der bDel-
den Regimente. ber eın charakteristischer Unterschied zwischen Geler
und Arndt wird EULLLNC Be1l Arndt 1st dieses Bild SdalıZ In den christolog1-
schen und eschatologischen Rahmen seINES Obrigkeitsverständnisses eINn-
geordnet. DIie cANrıstliıche Obrigkeit steht ach Arndt 1mM amp das
Reich des Teufels, un In diesem amp chafft S1Ee die äaußere Ermögli-
chung des sich 1mM nneren der Frömmigkeit realisierenden Reiches Christi
Dieser christologische un auch eschatologische Aspekt bel eler vOöl-
lig Die etapher VO  M aup un ]ledern wird eın innerweltlich Kn
deutet, die angegebenen neutestamentlichen tellen können ihre anders-
gerichtete Aussagekrait nicht entfalten.

Wıe 1st 1U dieser Befiund beurteilen? In ULNSCICI Gegenüberstellung
des Obrigkeitsverständnisses der beiden Dresdner Hofprediger Leyser und
ejer sehen WIT eine Bestatigung für die These zweler Hauptstroömungen
lutherischen Obrigkeitsverständnisses 1mM Zeitalter der altprotestantischen
Orthodoxie.®* S1ıe stehen sich TEUNC nicht gegensätzlich gegenüber, S0UOI1-

dern zeigen einen Wandlungsprozels, In dem auch eın Traditions- un Kon-
tinuitätsbewulstsein VO der Frühorthodoxie bis Z spaten ahrhun-
dert eutilic wird. Altere un NCUC, wesentlich VO  - Arndt ausgehende Im-
pulse kommen be1l eler und ähnlich auch bei Dannhauer oder Lütkemann
4, allerdings S dals sich der Unterschied gegenüber den alteren
Hoifpredigern nicht übersehen alßt Wenn Geler das christologische Struk-
turelement 1m Obrigkeitsverständnis Arndts nicht übernimmt, bedeutet
dies nicht, dals wieder auf die altere rOmung zurücklenkt

Dıe innerweltliche Deutung des Bildes VO  — aup un Gliedern SOWIE
die dualistische Umbildung der Dreiständelehre dem „zeitgemäßen“
Ordnungsschema „Obrigkeit Untertanen“ bDel eler und anderen Hoipre-
digern In der zweıten Hälfte des Jahrhunderts sehen WITr als die ach-
wirkung jenes Obrigkeitsverständnisses d bel dem der cNnrıstliıche urs als
der ideale Garant umfassender kirc  ICHET ursorge angesehen wurde un
sich 1n manchen Territorien ach dem Dreißigjährigen Krieg Ja auch Lat-
Sac  MC als olcher bewährte.

63 Vgl Sommer, Gottesfurcht un: Fürstenherrschaft, 182-205, 18  NI
Aa  O 315—-323, 319
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Die fast vollständige Übertragung der 956 relig1oni1s auf die cArıstlıche
Obrigkeit hatte TEHIC eın Fürstenbi VOT ugen, das auch schon VOIL und
während des Dreilsigjahrigen Krieges der theologischen Idealisierung
terlag, das sich aber se1it der des Jahrhunderts nicht LLUTr In der ICA-

len Politik, sondern auch 1mM Blickwinkel der Theologen erheblich wandel-
Wenn das ea auch immer weniger der Wirklichkei entsprach, 1e

doch die hohe Erwartungsperspektive erhalten, die sich aber HU: VO der
christokratischen Diımension auf die ethisch-relig1öse Ebene verlagerte.
WiIe uUurz der Schritt VO einem seIDsStTIOsEN christlichen Fursten miıt unıver-
salen uigaben einem universal herrschenden Politiker mıt 11UTL be-
grenzt konfessionellem interesse Wal, konnte VO  — dieser Sicht aus aum
wahrgenommen werden.

Der aufgezeigte andel 1mM Obrigkeitsverständnis der Iutherischen Hoi-
prediger 1m Verlauftf des Jahrhunderts bedeutet keineswegs ANpassung

bestehende Verhältnisse Oder SdaI Resignation gegenüber dem TUNaAaDSO-
Iutistischen Staatsautfbau. Im Gegenteil ämpften S1€e mıiıt chärie
Machiavelli und die zunehmende Sittenlosigkeit des Hoflebens S1ie
stehen damıt In derselben Linie WI1€e die zeitgenÖssische cNrıstlıche Staats-
TE eines Dietrich Reinkingk Oder eıt Ludwig VO  5 Seckendortff.®> DIie AF
und e1Ise, WI1e JOr die Dreiständelehre angeknüpft wurde, macht auch
In diesen politiktheoretischen Werken die andlung eutilic em STtatus
ecclesiasticus un! dem STatus OEeCONOMICUS werden aussCcC.  jelsli Gehor-
samsiunktionen und dienende ufgaben gegenüber dem STatius politicus
zugewlesen. Die Erneuerung der Kirche und des christlichen Lebens wurde
VO eıiner Erneuerung der Iutherischen Frömmigkeit Was urch-
Adus$ mıiıt scharitfer Holifkritik einhergehen konnte. ber das grundsätzliche
Kritikpotential, das die Zweireichelehre un die Dreiständelehre bereithiel-
ten, und das bei SO vielen Theologen und Ho{fpredigern In der lutherischen
Orthodoxie lebendig WAäIl, wurde In der Folgezeit des Pıetismus auigrun

Herausiorderungen un Akzentsetzungen nicht mehr gENUTZTL. SO
könnte eIMNE Geschichte der lutherischen Hofprediger auch In die his heute
nicht voll Defriedigende Verhältnisbestimmung zwischen lutherischer Or-
thodoxie und Plıetismus 1M Zusammenhang der geschichtlichen Wandlun-
gCH des ahrhunderts ein1ıge wichtige Akzente einbringen.

65 Dietrich Reinkingk, Biblische Policey, Frankfurt 653:! eit Ludwig VO Secken-
Or Teutscher Fürsten Stat, Frankfurt a.M 1665
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